
  

 

 

 

 

Dringlichkeitsentscheidung 

  

Dringlichkeitsentscheidung über das Aussetzen der Beitragserhebung für die Betreu-

ung von Kindern in der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ 

 

 

Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 hat das Ministerium für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen am 13. März 2020 eine aufsicht-

liche Weisung zur Schließung der schulischen Gemeinschaftseinrichtungen (i.S.v. § 33 Nr. 3 

IfSG) im Land Nordrhein-Westfalen erlassen.  

 

Daher soll auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die „Offene Ganztagsschule im Primar-

bereich“ für den Monat April 2020 verzichtet werden. Das soll auch für Eltern gelten, die ihre 

Kinder in einer Notbetreuung betreuen lassen.  

 

Die Elternbeitragssatzung eröffnet keine Möglichkeit, für die Dauer des Betretungsverbotes 

die Elternbeiträge zu erlassen. Somit sind bis dato keine rechtlichen Regelungen vorhanden, 

die den Erlass eines Monatsbeitrages voraussetzungslos erlauben. 

 

In der aktuellen Situation benötigen betroffene Eltern indes kurzfristig ein positives Signal 

und eine finanzielle Entlastung. Um unverzüglich Rechtssicherheit für die betroffenen Eltern 

zu schaffen, wäre eine Satzungsänderung zu zeitaufwändig. Daher ist durch eine Dringlich-

keitsentscheidung die Rechtsgrundlage für die Aussetzung der Elternbeitragspflicht für den 

Monat April 2020 zu schaffen.  

 

Die Gemeinde Niederkrüchten verzichtet sowohl bei der vorläufigen Festsetzung wie auch 

später im Rahmen der Überprüfung auf den vollen Monatsbeitrag für den April 2020.  

 

Wenn man die Sollstellung für den Monat April 2020 zugrunde legt, so ist mit einem vorläu- 

 

 

 



figen Minderertrag in Höhe von 16.087,50 Euro zu rechnen, der sich auf die betroffenen Pro-

dukte wie folgt aufteilt:  

 

03.02.01.02 OGS a. d. GGS Elmpt = 8.255,00 Euro 

 

03.02.01.04 OGS a. d. KGS Niederkrüchten = 7.832,50 Euro 

 16.087,50 Euro 

 

Die Landesregierung hat vorbehaltlich der Beratung und Beschlussfassung durch den Lan-

desgesetzgeber angekündigt, den mit der Aussetzung der Beitragserhebung für den Monat 

April 2020 einhergehenden tatsächlichen Ertrags- und Einzahlungsausfall auf kommunaler 

Ebene zu 50 v. H. zu übernehmen. 

 

Da der nächste Termin des Haupt- und Finanzausschusses noch nicht feststeht, ist ein Fall 

äußerster Dringlichkeit gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW gegeben, in dem die Entscheidung 

über die Aussetzung der Beitragserhebung für die Betreuung von Kindern in der „Offenen 

Ganztagsschule im Primarbereich“ von dem Bürgermeister und einem Ratsmitglied zu treffen 

ist.  

 

Wir beschließen hiermit, die Erhebung von Elternbeiträgen auf Grundlage der Satzung der 

Gemeinde Niederkrüchten über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Teilnahme von 

Kindern an der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“ vom 8. Mai 2018 für den Zeit-

raum 1. bis 30. April 2020 auszusetzen. Dies geschieht unabhängig davon, ob in diesem 

Zeitraum eine Notbetreuung in Anspruch genommen wird.  

 

 

 

Niederkrüchten, den 31. März 2020 

 

 

 

 

gez. Wassong gez. Wahlenberg 

Bürgermeister Ratsmitglied 




